
  

Entgeltverzeichnis für das Hallenbad der 
Kreisstadt Groß-Gerau 

Stand: 20.09.2016 

 

Entgeltverzeichnis für das Hallenbad  

der Kreisstadt Groß-Gerau 

 

A) Eintrittspreise (ohne zeitliche Begrenzung) 

    Erwachsene  *) Kinder und Jugendliche  
        vom 6. bis zum vollendeten 

      18. Lebensjahr und sonstige 
        Begünstigte 

 

1. Einzeleintritt 4,00 €   2,50 € 

 

2. Mehrfacheintritt 

10er Karte 35,00 € 18,00 € 

*)   zum begünstigten Personenkreis gehören auch Schüler und 
Studenten sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von 
mindestens fünfzig Prozent gegen Vorlage des Ausweises. 

 

3. Hallenbadsaison / Gültigkeit von Eintrittskarten  

Die Hallenbadsaison startet am ersten Werktag nach den hessischen Sommerferien und 
endet vierzehn Tage vor dem letzten Schultag vor den Sommerferien des Folgejahres. 

Die Mehrfacheintrittskarten sind eine Hallenbadsaison zuzüglich bis Ende des 
Kalenderjahres gültig in dem die Hallenbadsaison endet. 

Am Kartenautomaten erworbene Einzeleintrittskarten sind am gleichen Tag einzulösen. 
Andernfalls verlieren sie ihre Gültigkeit. 
Zehner-Karten werden in entsprechender Stückzahl am Automaten ausgegeben. Ihre 
Gültigkeit entspricht jener der Mehrfacheintrittskarten. 
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4. Schwerbehinderte mit dem Merkmal B im amtlichen Schwerbehindertenausweis: 

a) Erwachsene Schwerbehinderte mit dem Merkmal „B“ im amtlichen 
Schwerbehindertenausweis zahlen für sich selbst den ermäßigten 
Eintrittspreis gemäß Ziffer 1 und 2, die Begleitperson hat freien Eintritt. 

b) Jugendliche Schwerbehinderte mit dem Merkmal „B“ im amtlichen 
Schwerbehindertenausweis zahlen für sich selbst keinen Eintritt, die 
Begleitperson hat ebenfalls freien Eintritt. 

 

5. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. 

 

B) Sonstige Entgelte 
 

1. Kostenersatz bei Verlust eines Schlüssels 
zu Garderobe oder Wertfach     50,00 € 

2. Bei Verunreinigungen des Bades, die vom Personal 
oder einer Fremdfirma beseitigt werden müssen, sind  
die Kosten der Reinigung zu zahlen, mindestens jedoch     50,00 € 

 

Mit dem Erwerb der Eintrittskarte wird die Haus- und Badeordnung des Hallenbades der 
Kreisstadt Groß-Gerau anerkannt. 

Dieses Entgeltverzeichnis tritt am 1. Oktober 2016 in Kraft und endet am 30. Juni 2017.  

Die Entgeltbestimmungen vom 1. Januar 2008 treten zum 30.September 2016 außer Kraft. 

 

Groß-Gerauer Bäder GmbH 

Geschäftsführer  
Martin Wurzel 

 


